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Antrag 
des Landes Schleswig-Holstein 

Neuntes Gesetz zur Änderung des Gesetzes gegen Wettbewerbs-
beschränkungen 

Punkt 12 der 956. Sitzung des Bundesrates am 31. März 2017 

Der Bundesrat möge folgende Entschließung fassen: 

Der Bundesrat fordert die Bundesregierung auf, weitere Maßnahmen zu ergreifen, 

die die Macht und die Missbrauchsmöglichkeiten der marktbeherrschenden 

Lebensmitteleinzelhändler insbesondere auf der Nachfrageseite eindämmen. 

Begründung: 

Das Bundeskartellamt hat in seiner Sektorenuntersuchung zum Lebens-
mitteleinzelhandel vom September 2014 festgestellt, dass der deutsche 
Lebensmittelmarkt zu 85% von vier Unternehmen beherrscht wird. Dies gilt 
sowohl auf der Angebots- als auch auf der Nachfrageseite. Seither hat sich der 
Konzentrationsprozess im Lebensmitteleinzelhandel weiter fortgesetzt. Die 
damit verbundene Marktmacht hat erheblichen Einfluss auf die Einkaufspreise. 
Die marktbeherrschenden Unternehmen diktieren schon allein auf Grund ihrer 
Marktmacht Hersteller- und Erzeugerpreise. Konkurrierende kleinere und 
mittelständische Lebensmitteleinzelhändler haben dagegen schlechtere Ein-
kaufskonditionen als die marktbeherrschenden Unternehmen und verlieren 
mittel- bis langfristig ihre Wettbewerbsfähigkeit. Folge ist ein weiterer 
Konzentrationsprozess im Lebensmitteleinzelhandel mit all seinen negativen 
Begleiterscheinungen. Zudem kann sich diese Situation als existenzgefährdend 
für Hersteller und Erzeuger auswirken. Die jüngsten Entwicklungen in der 
Branche haben diese Situation verschärft. Die Regelungen zum so genannten 
Anzapfverbot und zum Verbot zum Verkauf von unter Einstandspreisen haben 
sich insoweit als wirkungslos erwiesen. Die entsprechenden Neuregelungen im 
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Rahmen dieser Gesetzesnovelle werden daran nichts ändern. Leidtragende der 
Konzentrationsprozesse sind nicht nur kleine und mittlere Unternehmen auf 
Handels- und Herstellerseite. Leidtragende sind insbesondere 
Verbraucherinnen und Verbraucher, die immer weniger Möglichkeiten haben, 
sich der Preis- und der Angebotspolitik der vier großen Einzelhandelskonzerne 
zu entziehen. Der aktuelle Zustand im Lebensmitteleinzelhandel erfordert 
daher Regelungen, die die Marktmacht und Missbrauchsmöglichkeiten 
marktbeherrschender Lebensmitteleinzelhändler in Deutschland eindämmen.  


